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Bauleitplanung der Gemeinde Löhnberg, Gemarkung Löhnberg  
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Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Löhnberg hat in ihrer Sitzung am 27.03.2021 den Auf-
stellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Pfannerhof“ beschlossen. Der räumliche Geltungs-
bereich ist der nachstehend abgebildeten Karte zu entnehmen.  
Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Sondergebietes „Pferdehof“, um das 
Bauplanungsrecht für den Fortbestand des Reit- und Pensionsstalles mit Strohpelletherstel-
lung zu schaffen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfah-
ren mit Umweltprüfung. Die Beteiligung der frühzeitigen Öffentlichkeit erfolgt durch Offenlage 
des Bebauungsplanvorentwurfes gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. Diese wird rechtzeitig vor Beginn 
ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Löhnberg, 27.05.2021 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE LÖHNBERG 
 
 
 
 
Dr. Frank Schmidt 
Bürgermeister 
 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird gemäß § 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Löhnberg 
vom 23.07.1993, in der Fassung des 3. Nachtrages vom 24.08.2017, veröffentlicht. 
 
Löhnberg, 27.05.2021 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE LÖHNBERG 
 
 
 
 
Dr. Frank Schmidt 
Bürgermeister 
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Hier: Räumlicher Geltungsbereich  
 

 

 
genordet, ohne Maßstab 
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